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Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

 
VOLLVERZINSUNG  
Wie sind Steuernachzahlungen und -erstattungen zu ver-
zinsen? 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Umsetzung 

des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 

zur Vollverzinsung bis zu einer rückwirkenden gesetzlichen 

Neuregelung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 

geäußert. 

Das BVerfG hatte die Verzinsung von Steuernachforderungen 

und -erstattungen als verfassungswidrig beurteilt, soweit der 

Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 

01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt 

wird. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 ist die Verzinsung 

neu zu regeln. Das bisherige Recht ist für Verzinsungszeit-

räume bis 31.12.2018 weiter anwendbar. 

Die Finanzverwaltung hat sich kürzlich zur Umsetzung des Be-

schlusses des BVerfG geäußert und die Besteuerungspraxis 

geregelt. Danach sind sämtliche erstmalige Festsetzungen 

von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungs-

zeiträume ab dem 01.01.2019 auszusetzen. Für diese Verzin-

sungszeiträume erfolgt keine Festsetzung anfallender Nach-

zahlungs- oder Erstattungszinsen. 

Zudem hat das BMF erläutert, wie mit geänderten oder berich-

tigten Zinsfestsetzungen, mit vorläufigen Zinsfestsetzungen, 

mit Einspruchsfällen, rechtsanhängigen Fällen und im Rah-

men der Aussetzung der Vollziehung zu verfahren ist. Es hat 

ferner klargestellt, dass Stundungs-, Hinterziehungs- und Aus-

setzungszinsen nicht von dieser Regelung betroffen sind. 

Hinweis: Sprechen Sie uns gerne an, falls Sie Fragen zu die-

sen verfahrensrechtlichen Regelungen haben. Wir beraten Sie 

gern. 
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Wichtige Steuertermine Februar 2022 
 

10.02. Umsatzsteuer 

 Lohnsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

15.02. Grundsteuer 

 Gewerbesteuer 

 

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.02. bzw. 
18.02.2022. Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. Achtung: Bei 
Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage 
nach Eingang des Schecks als geleistet! 
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2. ... für Unternehmer 

 
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG  
Möglicher Handlungsbedarf bei Steuererklärung im 
OSS-Verfahren 
 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat über die 

Steuererklärung im One-Stop-Shop-Verfahren (OSS-

Verfahren) informiert und Hinweise zur Plausibilitätsprü-

fung gegeben. 

Bei Versendungs- und Beförderungslieferungen an 

nichtsteuerpflichtige Abnehmer im übrigen Gemein-

schaftsgebiet verlagert sich der Besteuerungsort ab 

Überschreitung der Lieferschwelle von 10.000 € an den 

Ankunftsort der Waren. Versender haben die Möglich-

keit, die Umsatzsteuererklärungen in ihrem Ansässig-

keitsstaat abzugeben und die ausländischen Umsatz-

steuern dort zu entrichten („Verfahren OSS EU-Rege-

lung“). 

Die Steuererklärung in diesem Verfahren ist vierteljähr-

lich elektronisch zu übermitteln. Dafür ist in Deutsch-

land das BZSt zuständig. Nach Absenden der Steuerer-

klärung erfolgt eine Überprüfung der eingegebenen Da-

ten. Sofern die Daten nicht plausibel sind, können dazu 

Nachrichten im BZStOnline-Portal-Postfach (BOP-Post-

fach) eingehen. Das BZSt hat darauf hingewiesen, wel-

che Nachrichten das sein können und welcher Hand-

lungsbedarf dann besteht. 

Das „Verfahren OSS EU-Regelung“ ist die Weiterent-

wicklung des „Mini-One-Stop-Shop-Verfahrens“. Es ist 

eine umsatzsteuerrechtliche Sonderregelung und rich-

tet sich an Unternehmer, die im Inland ansässig sind, so-

wie an andere berechtigte Unternehmer. Registrierte Un-

ternehmen haben damit die Möglichkeit, ab dem 

01.07.2021 ausgeführte und unter diese Sonderregelung 

fallende Umsätze in einer Steuererklärung zentral an das 

BZSt zu übermitteln. 

Hinweis: Das BZSt informiert auf seiner Homepage aus-

führlich über die Steuererklärung im „Verfahren OSS EU-

Regelung“. 

 
ÜBERRASCHUNGSBESUCH  
Bargeldbranche muss mit Kassen-Nachschauen 
rechnen 
 

Seit 2018 dürfen Finanzämter bei Betrieben der Bargeld-

branche Kassen-Nachschauen durchführen. Finanzbe-

amte dürfen in diesem Rahmen unangekündigt über-

prüfen, ob die Daten des Kassensystems den gesetzli-

chen Formvorschriften genügen und die Buchungen von 

Kasseneinnahmen und -ausgaben ordnungsgemäß er-

folgt sind. Überprüft wird bei diesen Überraschungsbe-

suchen auch, ob im Kassensystem eine ordnungsgemäß 

zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ein-

gesetzt wird. Die Prüfer beobachten die Bedienung der 

Kasse in öffentlich zugänglichen Geschäftsräumen häu-

fig sogar vorab verdeckt und führen Testkäufe durch, um 

zu überprüfen, ob Belege korrekt ausgegeben werden. 

Hinweis: Stößt der Prüfer im Rahmen der Kassen-Nach-

schau auf Unstimmigkeiten, kann er direkt und ohne vor-

herige Prüfungsanordnung zu einer Betriebsprüfung 

übergehen, die dann zu einer Hinzuschätzung von Ein-

nahmen und damit zu erheblichen Steuernachzahlungen 

führen kann. 

Unternehmen der Bargeldbranche sind häufig gut bera-

ten, wenn sie die Abläufe einer Kassen-Nachschau 

vorab mit ihrem Personal und ihrem steuerlichen Berater 

durchsprechen und sich gezielt auf solche Überra-

schungsbesuche des Finanzamts vorbereiten. So sollte 

unter anderem geklärt werden, wer Auskünfte erteilen 

bzw. Unterlagen herausgeben darf und wo die Bedie-

nungsanleitungen der Kasse liegen. Darüber hinaus soll-

ten Unternehmer, die noch nicht über eine aussagekräf-

tige Verfahrensdokumentation verfügen, deren Erstel-

lung schnellstens nachholen.  

Hinweis: Bei dieser Dokumentation unterstützen wir Sie 

selbstverständlich. Falls Sie einer Kassen-Nachschau 

unterzogen werden, sollten Sie uns schnellstmöglich 

kontaktieren, damit die Nachschau von uns begleitet 

werden kann. Der Prüfer ist allerdings nicht verpflichtet, 

auf unser Eintreffen zu warten. 

 
VORSTEUERABZUG  
Für Bruchteilsgemeinschaften gelten besondere Re-
geln 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zum Vor-

steuerabzug bei Bruchteilsgemeinschaften geäußert. 

Hintergrund ist die geänderte Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs (BFH). 

Der BFH hatte in den Jahren 2014 und 2017 entschie-

den, dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst mangels 

Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher Unternehmer 

sein und daher keine unternehmerische Tätigkeit ent-

falten kann. Vielmehr liegen anteilig erbrachte Leistun-

gen durch die Gemeinschafter als jeweilige Unternehmer 

vor. Die Finanzverwaltung hat die geänderte Rechtspre-

chung umgesetzt und den Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlass angepasst. 

Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter ande-

rem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug und im Zusam-

menhang mit der Option zur Steuerpflicht bedeutsam. 

Relevant ist dies vor allem für Grundstücksgemeinschaf-

ten, deren Bruchteilseigentümer als Gemeinschafter um-

satzsteuerpflichtige Leistungen erbringen (z.B. Vermie-

tung unter Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung). In 

Zukunft muss nicht mehr die Grundstücksgemeinschaft 

selbst, sondern jeder Gemeinschafter Umsatzsteuer-Vo-

ranmeldungen abgeben und ist einzeln zum Vorsteuer-

abzug berechtigt (in Abhängigkeit von der Beteiligung 

und der unternehmerischen Verwendung). 
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Eingangsrechnungen dürfen laut BMF auch an die 

Bruchteilsgemeinschaft adressiert sein. Allerdings muss 

sichergestellt sein, dass sich die Namen und Anschriften 

sowie die Beteiligung der Gemeinschafter aus den zu 

führenden umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen erge-

ben. 

Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet werden, dass 

die Option zur Steuerpflicht durch jeden Gemeinschafter 

erklärt wird. 

Diese neuen Grundsätze des BMF sind auf alle offenen 

Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, 

wenn sich alle Gemeinschafter einer Bruchteilsgemein-

schaft für bis zum 31.12.2021 verwirklichte Sachver-

halte einheitlich auf die bisherige Auffassung der Finanz-

verwaltung (Bejahung der Unternehmereigenschaft der 

Bruchteilsgemeinschaft) berufen. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bestehende Verträge zu 

überprüfen und gegebenenfalls Vertragsanpassungen 

vorzunehmen, um die rechtzeitige Umsetzung zum 

01.01.2022 sicherzustellen. Wir beraten Sie gern. 

 
KASSENSYSTEM/REGISTRIERKASSE  
Wie sind Kleinbetragsrechnungen aufzubewahren? 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Pflicht 

der Rechnungsaufbewahrung geäußert. Danach reicht 

es für Kleinbetragsrechnungen aus, wenn bei elektroni-

schen Kassensystemen ein Doppel der Ausgangsrech-

nung (Kassenbeleg) reproduziert werden kann. 

Umsatzsteuerrechtlich sind Rechnungen zehn Jahre 

aufzubewahren. Zudem sind die Aufbewahrungsfristen 

der Abgabenordnung zu beachten. Bei Rechnungen, die 

mittels elektronischer Registrierkassen erstellt werden, 

reicht es nach dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

(UStAE) aus, wenn Tagesendsummenbons aufbe-

wahrt werden. Diese Bons müssen den Namen des Ge-

schäfts, das Ausstellungsdatum und die Tagesend-

summe enthalten. Während der Dauer der Aufbewah-

rungsfrist sind die Rechnungen jederzeit verfügbar, un-

verzüglich lesbar und maschinell auswertbar aufzube-

wahren. In diesem Zusammenhang wurde der UStAE 

geändert. Werden Kleinbetragsrechnungen mithilfe 

elektronischer Kassensysteme oder Registrierkassen er-

teilt, reicht es nun aus, wenn ein Doppel der Ausgangs-

rechnung (Kassenbeleg) aus den unveränderbaren di-

gitalen Aufzeichnungen reproduziert werden kann.  

Das BMF hat außerdem klargestellt, dass auch die übri-

gen Anforderungen der Grundsätze zur ordnungsmäßi-

gen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-

nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff gelten. Das BMF verweist hier insbe-

sondere darauf, dass die Erfassung vollständig, richtig 

und zeitgerecht sein muss. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 

anzuwenden. Für Zeiträume bis zum 31.12.2021 wird es 

nicht beanstandet, wenn die Aufbewahrungspflicht nach 

der bisherigen Regelung erfüllt wird. 

3. ... für GmbH-Geschäftsführer 

 
AUFSPALTUNG  
Wer muss Übertragungsgewinne bei Organschaften 
versteuern? 
 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen 

Streitfall wurde eine Organgesellschaft aufgespalten. Bis 

dato hatte sie ein Einzelhandelsunternehmen in Form 

zahlreicher Filialen betrieben. Vor dem Hintergrund der 

beabsichtigten Privatisierung des Filialgeschäfts wurde 

jede einzelne Niederlassung auf eine jeweils neu ge-

gründete Tochtergesellschaft übertragen. Auch die 

Zentralfunktionen der bisherigen Gesellschaft wurden 

von einer eigens gegründeten Tochtergesellschaft über-

nommen. Durch die Aufspaltung endete die Organge-

sellschaft. 

Die Aufspaltung wurde rückwirkend unter Ansatz der 

Buchwerte vorgenommen; entsprechend wurde die 

Buchwertfortführung beantragt. Die Muttergesellschaft 

(Organträgerin) der aufgespaltenen (Organ-)Gesell-

schaft schloss wenige Tage später jeweils einen Ergeb-

nisabführungsvertrag mit ihren neuen Tochtergesell-

schaften. Viele der neuen Tochtergesellschaften wurden 

wiederum kurze Zeit später an diverse Käufer veräußert. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt 

zu dem Ergebnis, dass eine Buchwertfortführung wegen 

der anschließenden Veräußerung eines maßgeblichen 

Teils der Gesellschaftsanteile an den Nachfolge-GmbHs 

nicht möglich sei. Es erließ daraufhin gegenüber allen 

Nachfolge-GmbHs gleichlautende Gewerbesteuer-

Messbescheide und ermittelte einen gewerbesteuer-

rechtlichen Übertragungsgewinn. Die Prüfer begründe-

ten dies mit einer Vorschrift im Umwandlungssteuerge-

setz, nach der die Aufspaltung nicht steuerneutral erfol-

gen dürfe, wenn die Aufspaltung - wie vorliegend - der 

Vorbereitung einer Veräußerung dienen solle. 

Das Finanzgericht (FG) beurteilte die Steuerfestsetzung 

als rechtswidrig und hielt eine Fortführung der Buch-

werte für möglich. Ein eventuell entstandener gewerbe-

steuerrechtlicher Übertragungsgewinn sei Teil des der 

Organträgerin zuzurechnenden Einkommens. Der 

BFH hat das FG-Urteil bestätigt und die Revision des Fi-

nanzamts als unbegründet zurückgewiesen. 

Hinweis: Dient eine Aufspaltung der Vorbereitung einer 

Veräußerung von Vermögensteilen einer Gesellschaft, 

kann die Aufspaltung selbst nicht zu Buchwerten erfol-

gen. Handelt es sich bei der aufgespaltenen Gesell-

schaft um eine Organgesellschaft, muss der Organträger 

„die Zeche zahlen“. 
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4. ... für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG  
Globalbeiträge an ausländische Sozialversiche-
rungsträger 
 

Arbeitgeber können aufgrund ausländischer Gesetze 

verpflichtet sein, Beiträge zur Alterssicherung an aus-

ländische Sozialversicherungsträger zu leisten. Diese 

Beiträge sind zum Jahresende bzw. bei unterjähriger 

Beendigung des Dienstverhältnisses in der Lohnsteuer-

bescheinigung anzugeben. Das gilt aber nur, wenn  

 die ausländischen Sozialversicherungsträger den in-

ländischen vergleichbar sind und  

 der geleistete Gesamtbeitrag zumindest teilweise ei-

nen Arbeitnehmeranteil enthält. 

Die Bescheinigung dient der Ermittlung der als Sonder-

ausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen in der 

Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers. 

Wenn ausländische Sozialversicherungsträger Glo-

balbeiträge erheben, ist eine Aufteilung vorzunehmen. 

Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich die Auftei-

lungsmaßstäbe für das Jahr 2022 bekanntgegeben. 

Wie bisher ist eine Aufteilung eines einheitlichen Sozial-

versicherungsbeitrags auf die einzelnen Versicherungs-

zweige bei folgenden Ländern vorgesehen: Belgien, Ir-

land, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien und 

Zypern. Globalbeiträge, die an Sozialversicherungsträ-

ger in Ländern außerhalb Europas geleistet werden, 

sind nach den Umständen des Einzelfalls aufzuteilen. 

Das Gleiche gilt für das Vereinigte Königreich von Groß-

britannien. Informationen zur Aufteilung der dortigen 

Globalbeiträge stehen seit Januar 2020 nicht mehr zur 

Verfügung. 

 

5. ... für Hausbesitzer 

 
FAMILIENHEIM  
Erbschaftsteuerbefreiung erfordert keine „Blitz-
renovierung“ 
 

Eltern können ihren Kindern eine selbstbewohnte Immo-

bilie („Familienheim“) erbschaftsteuerfrei vererben, so-

fern die Immobilie eine Wohnfläche von maximal 200 

qm hat und die Kinder sie zur Selbstnutzung zu eige-

nen Wohnzwecken bestimmen. Diese Bestimmung 

muss „unverzüglich“ und ohne schuldhaftes Zögern er-

folgen. 

Wie schnell Kinder eine Immobilie selbst nutzen müs-

sen, hat der Bundesfinanzhof (BFH) untersucht. Der 

Kläger war Alleinerbe seines 2013 verstorbenen Vaters. 

Er hatte eine von seinem Vater bis zu dessen Tod 

selbstbewohnte Doppelhaushälfte geerbt, die direkt ne-

ben seiner bereits selbstbewohnten Haushälfte lag. Der 

Sohn führte umfassende Renovierungs- und Sanie-

rungsarbeiten an der geerbten Doppelhaushälfte aus, 

die sich aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens über 

knapp drei Jahre hinzogen. Im Zuge dessen verband 

er beide Haushälften zu einer großen Wohneinheit, die 

er fortan selbst nutzte. Das Finanzgericht (FG) lehnte 

die Erbschaftsteuerbefreiung ab, weil keine unverzügli-

che Bestimmung zur Selbstnutzung vorgelegen habe. 

Der Sohn habe nicht alle denkbaren technischen Maß-

nahmen unternommen, um die geerbte Haushälfte 

schnell zu renovieren (z.B. durch Einsatz von Trock-

nungsgeräten). 

Dem BFH waren die Maßstäbe des FG jedoch zu 

streng, so dass er dessen Urteil aufgehoben und zur an-

derweitigen Verhandlung zurückverwiesen hat. Für eine 

unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung muss es 

nach Ansicht des BFH bereits genügen, wenn der Erbe 

den Baufortschritt nach allgemeiner Verkehrsan-

schauung angemessen fördert. Er muss keinen unver-

hältnismäßigen Aufwand betreiben, um den Baufort-

schritt zu beschleunigen, sondern nur die zumutbaren 

Maßnahmen ergreifen, um unangemessene Bauverzö-

gerungen auszuschließen. 

Hinweis: Für die Steuerbefreiung muss erkennbar sein, 

dass der Erbe bei den Renovierungsarbeiten „am Ball“ 

bleibt. Zur Beweisvorsorge kann es sinnvoll sein, ein 

Bautagebuch zu führen. Daraus lässt sich später ablei-

ten, wann welche Arbeiten ausgeführt wurden und wann 

ein stockender Baufortschritt (z.B. wegen Lieferengpäs-

sen oder Handwerkermangels) nicht selbst zu vertreten 

war. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


